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Die Ehe bei den Römern











I) Voraussetzungen für eine Eheschließung


Für die Eheschließung gab es bei den Römern bestimmte Voraussetzungen. So mussten die Eheschließenden beide geschlechtsreif sein. Knaben mussten somit mindestens 14, Mädchen 12 Jahre alt sein. Eine direkte Verwandtschaft durfte nicht vorliegen und es war eine Einwilligung des pater familias erforderlich.


Eine Ehe war nur dann vollwirksam, wenn beide Eheleute das römische Bürgerrecht besaßen, oder wenigstens ein Partner mit dem Recht des Conubium (gegenseitiges Heiratsrecht) ausgestattet war. Frauen mit schlechtem Ruf (z. B. Dirnen, Schauspielerinnen, ...) verloren dieses Recht, einen römischen Bürger zu heiraten, durch die augusteischen Gesetze (u.a. ius conubii). Auch war für Damen höherer Schichten eine Heirat mit einem Freigelassenen nicht mehr möglich.


War eine dieser Voraussetzungen nicht gegeben, galt das Zusammenleben nicht als Matrimonium, sondern als Concubinatus.








II) Arten der Ehe


Grundsätzlich unterscheidet man zwei verschiedene Arten der Ehe: 1.) Cum manu und 2.) sine manu.





1.) Bei der Form cum manu, bzw. der Manus-Ehe wurde die Frau unter die "manus" ihres Ehemannes gestellt und schied damit aus der Gewalt ihres eigenen pater familias aus.


Dadurch wurde sie mit ihrem Vermögen volles Mitglied der Familie ihres Gatten und erhielt die selben Erbrechte wie die Tochter/Töchter des Hauses.


Die Manus - Ehe konnte auf drei verschiedene Arten erfolgen:


1.1 Confarreatio: Diese Form ist wohl die älteste der drei Formen. Da sie einen religiösen Charakter besitzt, wurde sie von den patrizischen Familien angewandt, falls die aus der Ehe stammenden Kinder später ein Priesteramt innehaben sollten. Die Feier fand im Beisein des Pontifex Maximus und dem Flamen Dialis statt. Die Ehepartner mussten zusammen einen Speltkuchen essen und galten so als miteinander verbunden.





1.2 Coemptio: Hier kaufte der Mann die Braut, wobei Zeugen anwesend sein mussten. Der Mann wurde "Eigentümer" der Frau.





1.3 Usus: Bei dieser Form war es notwendig, dass Frau und Mann ein Jahr lang ununterbrochen unter demselben Dach wohnten. Befand sich die Frau drei Tage und Nächte außer Haus, wurde die Manus-Ehe nicht vollzogen.





2.) Bei der Ehe sine manu wurde die Frau nicht der Gewalt des Ehegatten unterstellt, sondern befand sich weiterhin unter der potestas ihres Vaters. Die Frau behielt damit ihren eigenen Namen (nomen gentile) und ihr Vermögen. Für die manus-freie Ehe benötigte man einen vor Zeugen erstellten Ehevertrag.








III) Ablauf der Eheschließung


Die Eheschließung wurde häufig, wie auch bei uns, von vielen Ritualen begleitet.


Zunächst ging eine Verlobung voraus, ein im Beisein der Verwandten gegebenes Versprechen. Der Ehegatte schenkte der Frau dazu meist einen Ring, der am Ringfinger der linken Hand getragen wurde. Am Abend vor der Hochzeit legte die Braut ihre frühere Tracht (toga praetexta) ab und gab sie zusammen mit ihrem Spielzeug an den Laren und an die Vesta.


Am Hochzeitstag trug sie die Tunica recta, eine saumlose Tunica, die von einem doppelt geknoteten Wollgürtel, dem cingulum herculum, gehalten wurde. Dazu kam ein gelb-rot-farbiger Mantel (palla) und gleichfarbige Sandalen. Das Haar wurde zu sechs voneinander getrennte Zöpfe geflochten, die, ebenfalls wie der obere Teil des Gesichtes, von einem Schleier (flammeum) verdeckt wurde.


Das Fest selbst begann am frühen Morgen mit der Eingeweidenschau in einem benachbarten Heiligtum, oder im häuslichen atrium. Als Opfertier diente meist ein Schwein, oder ein Mutterschaf, dessen Eingeweide von einen auspex (bzw. haruspex) begutachtet wurde.


Auf die Eingeweidenschau erfolgte die Erstellung eines Ehevertrages und schließlich mussten sich die Eheleute an der rechten Hand fassen und sich im Beisein einer Brautführerin das gegenseitige Einverständnis geben. Nach dem anschließenden Fest folgte ein Festzug zum Haus des Mannes, der von Flötenspieler und fünf Fackelträgern eröffnet wurde. Am Haus angekommen, bestrich die Frau die Türpfosten mit Fett und umwickelte sie mit Wollbinden, woraufhin man sie über die Türschwelle trug. Im Atrium reichte man ihr Feuer und Wasser, damit war sie in die Hausgemeinschaft aufgenommen. Als Letztes übergab die Frau dem Mann eine As-Münze, die sie in der Hand hielt, eine zweite, unter ihrem Fuß, legte sie auf den Herd für den Lar der Familie und eine dritte, in ihrer Tasche, ließ sie am nächsten Kreuzweg erklingen.








IV) Die Stellung der Frau


Bei der Stellung der Frau muss man zwischen der Manus-freien und der Manus-Ehe unterscheiden.


Obwohl die Frau in der Manus-Ehe von ihrem Mann abhängig war, genoß sie gesellschaftliche Anerkennung und war ihrem Mann gleichgestellt. Sie nahm z.B. mit ihrem Mann an Gastmählern teil, besuchte den Zirkus und war relativ gebildet. Bei adligen Frauen wurden oft Grabreden gehatten.


Bei der Manus-freien Ehe kam es zu Entartungen. Die Frauen verzichteten nur allzugern auf die Mutterschaft, viele Ehen blieben kinderlos. Statt dessen wetteiferten sie mit ihren Männern auf Gebieten wie der Politik, der Literatur, oder im Sport. Es kam häufig zu Ehebrüchen, die auch nicht von den augusteischen Gesetzen verhindert werden konnten.








V) Scheidungen


Bei der Ehe cum manu war es für die Frau unmöglich, den Partner zu verstoßen, umgekehrt war dies jedoch jederzeit möglich. In der Praxis wurde aber meist bei einem schuldhaften Vergehen der Frau von einem Familienrat entschieden. Später genügten den Männern jedoch schon kleine Vergehen (z.B. unverschleiert auf der Straße spazieren) auf Seiten der Frau, um diese zu verstoßen. Bei der Ehe sine manu wurden der Frau dieselben Rechte zugestanden. Auf ein Wort ihrer männlichen Verwandten hin konnte die Ehe für nichtig erk
